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Oee Steeit um das Beüiebsveefassungsgeseti
Eine Diskussion a u f verschiedenen Ebenen

Ist die DGB.-Aktion eine politische Pression?

Die Beratungen des „Arbeitskrei
ses" aus den Bundestagsaus- 

sd iüssen für Arbeit und für Wirt
schaftspolitik über denEntwurf eines 
Betriebsverfassungsgesetzes (BVG) 
gehen ihrem  Ende entgegen. Es ist 
beabsichtigt, den Entwurf noch vor 
den großen Parlam entsferien (Ende 
Juli) durch den Bundestag in zwei
te r und dritter Lesung behandeln 
zu lassen. Der Gesetzentwurf hat 
in den Ausschußberatungen gegen
über dem  Regierungsentwurf wie 
gegenüber den Sonderentwürfen, 
insbesondere dem jenigen der SPD- 
Fraktion, der auch die DGB.-Forde- 
rungen zum Ausdruck gebracht 
hatte, V eränderungen erfahren. 
Auch wird von Regierungsseite 
neuerdings der Plan verfolgt, für 
den öffentlichen Dienst ein be
sonderes Personalvertretungsgesetz 
(PVG) zu schaffen, um den hier ge
gebenen Sonderheiten Rechnung 
tragen  zu können. Gegen die der
zeitige Ausschuß-Fassung des BVG 
w ie gegen die Schaffung eines be
sonderen PVG hat der DGB. Beden
ken angemeldet. Der Entwurf des 
BVG in seiner jetzigen Fassung 
entspreche nach Inhalt und Gel
tungsbereich nicht den Anforderun
gen der Gewerkschaften, er bleibe 
im G egenteil hinter dem zurück, 
w as schon im BRG von 1920 an
erkannt gewesen sei und hebe be
reits bestehende bessere Länder
regelungen auf. Die Kritik des 
DGB. betrifft vor allem folgende 
P unk te :
1. Es dürfe keine Sonderregelung 

des Betriebsverfassungsrechts für 
den öffentlichen Dienst geben;

2. Das im BVG-Entwurf vorgese
hene Mitbestimmungsrecht bei 
personellen Maßnahmen des Be
triebes sei kein echtes Mitbe
stimmungsrecht, weil der Be
triebsra t bei Einstellungen und 
Kündigungen lediglich nur „zu

hören" ist; auch beim wirtschaft
lichen Mitbestimmungsrecht sei 
aus zahlreichen Gründen von 
einer M itwirkung des Betriebs
rats nicht zu sprechen;

3. Bei den Bestimmungen für die 
Betriebsrätewahl wendet sich 
der DGB. sowohl gegen das V er
hältniswahlrecht als auch gegen 
die Gruppenwahl der Arbeiter 
und Angestellten, ferner gegen 
die Klausel, daß ein Betriebs
angehöriger erst nach zwei Jah 
ren w ählbar sei;

4. Bei der Besetzung der Aüfsichts- 
räte beharrt der DGB. auf der 
Forderung nach paritätischer Be
setzung. Außerdem wird gefor
dert, daß die A rbeitnehm erver
treter für den Aufsichtsrat nicht 
durdi Urwahlen, sondern durch 
die Betriebsräte gewählt werden. 
Schält m an aus der Fülle den

Kern heraus, so bleibt wohl eigent
lich nur der Komplex über die Be
setzung der Aufsichtsräte übrig, für 
die der DGB. im Gegensatz zum 
Entwurf die Einschaltung der im 
Betriebe vertretenen Gewerkschaf
ten fordert, um syndikalistischen 
Gefahren vorzubeugen.

Der K a m p f ab lauf
Am 10. 4, 1952 faßte der Bundes

vorstand des DGB. den Beschluß, 
den der Bundesausschuß dann am 
22. 4.1952 bestätigte, „alle geeignet 
erscheinenden Maßnahmen zu tref
fen, um der Forderung auf Schaf
fung eines einheitlichen fortschritt
lichen BVG Geltung zu verschaffen." 
Vom 1. Vors. des DGB. wurde das 
in einem Schreiben an den Bundes
kanzler vom 9. 5. 1952 dahin er
läutert, daß der DGB. sich gezwun
gen sähe, „seine Mitglieder zu ge
werkschaftlichen Kampfmaßnahmen 
aufzurufen“, was auch durch Auf
ruf vom 12. 5. 1952 geschehen ist. 
In Verfolg dieses Aufrufes haben

nach einem vorbereiteten A ktions
plan des DGB. bzw. der ihm ange- ? 
hörenden Industriegewerkschaften 
besonders in den Großstädten Pro
testkundgebungen verbunden mit 
mehrstündigen Streiks stattgefun
den, die ihren bisherigen Höhe
punkt in mehrfacher ein- bis zwei
stündiger Lahmlegung der N ahver
kehrsm ittel in den Städten sowie 
in einem zweitägigen Streik der 
Zeitungsdruckereiarbeiter erfahren 
haben, der das Erscheinen der 
Tageszeitungen im ganzen Bundes
gebiet am 28./29. 5. 1952 verhindert 
hat. Die A ktionen werden fortge
führt.

Der Beschluß des DGB. wurde in 
einem Zeitpunkt höchster außen
politischer Inanspruchnahme der 
Bundesregierung (Deutschlandver
trag, V ertrag über die Europäische 
Verteidigungs - Gemeinschaft) aus
geführt. Es mehren sich die Stim
men, die aus der taktischen W ahl 
dieses Termins als eigentliche Ziel
setzung der Aktionen den poli
tischen Kampf gegen diese V er
tragswerke sehen wollen. Vom 
DGB. wird das entschieden demen
tiert und darauf verwiesen, daß die 
W ahl des Termins für den Beginn 
der gewerkschaftlichen Aktionen 
durch die Ankündigung diktiert 
war, den BVG-Entwurf noch bis 
Pfingsten 1952 dem Bundestag zur 
zweiten und dritten Lesung vorzu
legen. Immerhin kann nicht geleug
net werden, daß auf verschiedenen 
gewerkschaftlichen Protestkundge
bungen Sprudibänder und Trans
parente gegen den Deutschlandver
trag und die EVG zu sehen waren. 
Auch das streikweise verhinderte 
Erscheinen der Tageszeitungen ge
rade an den Tagen unm ittelbar 
nach der Unterzeichnung des EVG- 
V ertrages ist als entsprechendes 
Indiz gedeutet worden. Sollte das 
beabsichtigt sein, w äre eindeutig, 
daß die DGB.-Aktionen politische
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Maßnahmen von höchst gefähr
licher Richtung wären, die mit der 
vom DGB. selbst betonten poli
tischen N eutralität nicht zu verein
baren sind. Politische Streiks sind 
den Gewerkschaften als integrie
render Bestandteil der dem okrati
schen Staatsordnung wohl zu deren 
Verteidigung erlaubt (Beispiel: Ge
neralstreik  gegen den Kapp-Putsch 
1920), nicht aber zur Beeinflussung 
und Zwangslenkung der staatlichen 
W illensbildung im Sinne der poli
tischen Eigenansebauungen der Ge
werkschaften.

Eine Machtprobe?
Aber auch wenn zutrifft, daß 

die Protest- und Streikmaßnahmen 
lediglich die Erzwingung eines BVG 
nach den Vorstellungen und Forde
rungen des DGB. verfolgen, ist un- 
abweislicb, daß es sich damit um 
eine politische Aktion handelt. 
Solche Kampfansage gegen den vor
liegenden BVG-Entwurf hat ihre 
unverkennbare Stoßrichtung allein 
gegen das Parlament und läuft da
mit, trotz aller Dementis des DGB., 
letztlich abermals auf eine Macht
probe hinaus, wie sie bereits im 
Januar 1950 gelegentlich des Rin
gens um das Mitbestimmungsgesetz 
für Kohle und Eisen vom DGB. „er
folgreich" (wenn auch zum Schaden 
einer ausgereiften Gesetzgebungs
politik) exerziert worden ist. Der 
DGB. betont demgegenüber, daß es 
sein angestammtes Anliegen sei, 
die betriebliche Verfassung nach 
seinen Forderungen geordnet zu 
sehen und den von ihm betreuten 
A rbeitnehm er nicht zum „W irt
schaftsuntertan" werden zu lassen. 
Das kann nicht bestritten werden, 
doch ist eine andere Frage, ob es 
dem DGB. erlaubt ist, diese Auf
gabe mit den „gewerkschaftlichen 
Kampfmitteln" als Pression gegen
über den gesetzgebenden Organen 
durchzuführen. Der DGB. verw eist 
darauf, daß er damit nichts anderes 
tue, als andere Interessentengrup
pen vordem auch schon getan 
hätten  (Protestaktionen der Flücht
linge gegen Lastenausgleichsplan 
und Umsiedlungsvorhaben, der 
Kraftfahrer gegen Autobahnsteuer 
und Benzinpreiserhöhung).

Irrtum! Es kommt nicht auf die 
Demonstration als solche an, son
dern  auf die potentielle Dynamik 
und ihre wirtschaftsschädigenden

Auswirkungen, die in den jetzt 
angewandten „gewerkschaftlichen 
Kampfmitteln" enthalten sind. Die 
6 Millionen M itglieder des DGB. 
stellen nur einen Teil der Bevölke
rung des Bundesgebietes dar, je 
doch gerade denjenigen, der als die 
W erktätigen den funktionellen Ab
lauf der Volkswirtschaft in allen 
ihren Zweigen garantiert. Deswegen 
sind streikweise Protestaktionen 
oder Lahmlegung empfindlichster 
Teile der W irtschaft auf entspre
chende W eisungen des DGB. hin 
etwas anderes als jene Protestde
m onstrationen wirtschaftspolitisch 
funktionsloser oder doch nicht über
gewichtiger Gruppen. Die Gelegen
heit zu nochmaliger Überprüfung 
der DGB.-Forderungen zum Be
triebsverfassungsrecht, die die Ak
tionen den Bundestags - Abgeord
neten gewissermaßen nochmals in 
letzter M inute geben wollen, gibt 
ihnen leider keine Gelegenheit, 
sich nach eigenem Gewissen ent
scheiden zu dürfen, wie es Art. 38 
des Grundgesetzes aber als demo
kratisches Prinzip gebietet. W enn 
selbst in Kreisen des DGB. neuer
dings sogar die Möglichkeit des 
Generalstreiks nicht mehr ganz von 
der Hand gewiesen wird, stehen 
die Abgeordneten, die mit den ge
werkschaftlichen Forderungen nicht 
übereinstimmen, vor der Wahl, ent
weder dem DGB. nachgeben zu 
müssen oder aber sich mit den 
allerschwersten Folgen aus den an
gedrohten Kampfmaßnahmen des 
DGB. für lebenswichtige Teile der 
Wirtschaft abzufinden.

Das Gesetz demokratischen  
H andelns

Der Bundeskanzler selbst hat in 
seinem Antwortschreiben vom 16. 5. 
1952 an den DGB.-Vorsitzenden ein 
solches Vorgehen zu Recht als un
zulässig bezeichnet: „Ich darf auch 
heute keinen Zweifel darüber auf- 
kommen lassen, daß ich eine orga
nisierte Schädigung der Volkswirt
schaft durch Streiks, die nur unter
nommen werden, um der Parla
mentsmehrheit den gewerkschaft
lichen W illen aufzuzwingen, als 
einen Verstoß gegen das Grund
gesetz und als eine gefährliche 
Störung der inneren Ordnung un
seres Staatswesens ansehen muß." 
Das Ergebnis parlamentarischer Be
schlüsse wird immer m ehr oder

weniger ein Kompromiß sein. Wer 
seine Wünsche und Forderungen 
vom Bundestag nicht erfüllt sieht, 
braucht sich nicht geschlagen zu 
geben, zumal heute nicht, wo die 
W ahl des neuen Bundestages vor 
der Tür steht. Darauf hat auch der 
Bundeskanzler schon hingewiesen. 
Auch die Unternehmerseite be
merkt, daß nach dem vorliegenden 
BVG-Entwurf nicht alle ihre W ün
sche in Erfüllung gehen werden, 
ohne daß sie sich deswegen für be
fugt hält, in ähnlicher W eise zu 
reagieren. Demokratisches Orcl- 
nungsprinzip ist es, daß sich die 
ünterlegene M inderheit dem ord
nungsgemäß zustandegekommenen 
W illen der M ehrheit schickt. Wo es 
daher eine organisierte Minderheit 
kraft ihrer potentiellen Schlüssel
stellung im W irtschaftsleben der 
Bundesrepublik unternimmt, mit 
den ihr gegebenen Kampfmitteln 
die gesetzgebenden Organe im 
Sinne ihrer Forderungen unter 
Druck zu setzen, verhält sie sich 
nicht innerhalb der demokratischen 
Ordnungsprinzipien, sondern be
treibt durch Mißbrauch dieser 
Machtmittel politische Revolution! 
Die gewerkschaftlichen Kampfmit
tel, die im Ringen um bessere 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingun
gen eingesetzt von der Rechtsord
nung als legal anerkannt werden, 
sind hier infolge Mißbrauchs zu 
organisationsfremden Zielen nur 
illegale Aktionen. Die Arbeitgeber
seite dürfte daher rechtlich beste 
Aussichten haben, wenn sie, wie 
am 20. 5. 1952 angekündigt, nun
mehr von den Gewerkschaften für 
alle Schäden Ersatz nehmen will, 
die ihr durch weitere Kampfmaß
nahmen entstehen werden.

Das entscheidende Bedenken 
bleibt, daß die gegenwärtigen Ak
tionen des DGB. politische Pres
sionen gegenüber dem Parlament 
darstellen, die geeignet sind, als 
Schulbeispiele eigensüchtigen Ein
satzes gegebener Machtmittel die 
noch keineswegs stabile demokra
tische Ordnung der Bundesrepublik 
auf das schwerste zu gefährden. 
Eine Aussprache zwischen dem 
Bundeskanzler und dem DGB.-Vor- 
sitzenden steht noch an und wird 
hoffentlich die Gewerkschaften zu 
selbstbeherrschtem Einfügen in die 
demokratische O rdnung veranlas
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sen. Ernste Sorge um die Demokra
tie, als deren V erteidiger sidi ge
rade die G ew erksdiaften bezeidi- 
nen, sollte audi sie bewegen, sidi 
un ter den gegenwärtigen innen- 
wie außenpolitisdien Verhältnissen 
notfalls audi m it einer Kompromiß
lösung bei V erabsdiiedung des 
BVG zu besdieiden. Es geht bei den 
gegenw ärtigen Aktionen audi um 
die Sympathie, die die Gewerk
schaften genießen; und es ist nidit

von ungefähr, daß gerade jetzt aus 
dem Bundesarbeitsministerium die 
dringende Notwendigkeit des bal
digen Erlasses eines Sdiliditungs- 
gesetzes betont wird, über das die 
Ausrufung illegaler Streiks verhin
dert und das S treikredit im übrigen 
auf eine k larere reditlidie Basis (im 
Sinne einer staatlidien Reglemen
tierung des Streikwesens?) gestellt 
werden soll. Ein Pyrrhussieg der 
Gewerksdiaften? (B.)

„Die politisdien Instanzen haben versagt"
A u d i  bei der Beurteilung des ge
genw ärtig  sidi zuspitzenden Kamp
fes um das Betriebsverfassungs
gesetz, sollte man sidi folgende 
allgem eine Erkenntnis der moder
nen Sozialwissensdiaf ten vor Augen 
halten;

Der Erfolg oder ein Mißerfolg 
des umfassenden Neuordnungsver- 
sudies ist auf sozialem und wirt- 
sd iaftlidiem  Gebiet niemals völlig 
s id ier vorauszusagen. Das Für und 
W ider eines soldien Versudies 
kann  und muß vorher nadi allen 
R iditungen hin genau durdidadit 
w erden. Aber die Zahl der zu be- 
rüdcsiditigenden Faktoren ist viel 
zu groß, und ihr Gewidit ist viel zu 
sdiw er abzusdiätzen, als daß man 
im voraus genau sagen kann, wie 
w eit das gewünsdite Ziel erreidit 
w erden wird. Daraus darf n id it der 
Sdiluß gezogen werden, daß man 
von jeder Neuordnung absehen 
muß, aber daraus geht k lar hervor, 
daß m an bei allem Nadidrudt, 
m it dem jeder erfolgreidie Neu- 
ordnungsversudi betrieben werden 
muß, V orsidit w alten läßt. Wenn 
m öglidi, muß man zunädist in klei
nen praktisd ien  Experimenten Er
fahrungen sammeln, ehe man zum 
großen Experiment einer generellen 
N euordnung sdireitet.

Das Ziel, das durdi eine neue 
Betriebsverfassung verfolgt wird, 
die M itbestimmung der Arbeitneh- 
m ersdiaft, muß von jedem bejaht

werden, der eine edite Demokratie 
des sozialen Ausgleidies will. Eine 
soldie Demokratie ist nur möglidi, 
wenn der einzelne sidi verantw or
tungsbewußt und sadiverständig an 
der Gestaltung seines Lebensbe- 
reidies beteiligt, und zum Lebens- 
bereidi des einzelnen gehört nidit 
zuletzt sein Arbeitsbereidi.

M itbestimmung  
und  Sachverständigkeit

A ber auf die v e r a n t w o r 
t u n g s b e w u ß t e  und s a c h 
v e r s t ä n d i g e  Beteiligung kommt 
es an. Hier liegt ein Punkt, wo die 
Gegner des Mitbestimmungsrech
tes häufig einhaken. Sie bezweifeln, 
ob die M ensdien, die das M itbe
stimmungsredit ausüben sollen, die 
Kenntnisse, die verantw ortungsbe
wußte Einstellung und überhaupt 
das Interesse m itbringen werden, 
die für die fruditbare Ausübung 
ihrer Rechte erforderlidi sind. Ist 
dieser Zweifel als grundsätzlicher 
Einwand gemeint, so iät er abzu
lehnen. Berücksichtigt man aber, 
wie schwach das Interesse am poli
tischen Leben und wie gering die 
Kenntnisse von den Voraussetzun
gen eines Gemeinschaftslebens und 
von dem Funktionieren einer W irt- 
sdiaftsordnung bei den meisten 
Staats- und W irtsdiaftsbürgern 
heute nodi sind, so muß man jenen 
Zweifel gerade dann ernst nehmen, 
wenn man die Forderung nach M it
bestimmung als das dringendste

Anliegen unserer Zeit ansieht. Nur 
wenn das Problem der politisdien 
und sozialökonomischen Erziehung 
gelöst ist, darf man die Gefahr ge
ring achten, daß ein Betriebsver
fassungsgesetz eine papierne Ange
legenheit bleibt oder gar zu einer 
Farce entartet.

Zieht man dies in Betradit, so 
sdieint einem der Regierungsent
wurf des Betriebsverfassungsgeset
zes n id it völlig indiskutabel zu 
sein. Denn die Kunst des Fort
schritts auf sozialem Gebiet besteht 
für den Gesellschaftsreformer ge
rade darin, den W andel der Institu
tionen mit dem W andel der Fähig
keiten und Neigungen der Men
sdien übereinstimmen Zu lassen. 
Es sdieint also gerechtfertigt, wenn 
der Gesetzentwurf mit der V er
gebung von Mitbestimmungsrech
ten vorsichtig verfährt. — Darüber 
aber empören sidi gerade die Ge
werkschaften. Man hat ihnen daher 
von seiten der Unternehmerschaft 
den Vorwurf gemacht, in ihrem 
Kampfe um ein Betriebsverfas
sungsgesetz mit größeren Mitbe- 
stimmungsrediten im Grunde nur 
ihre eigene Machtausweitung zu 
bezwecken. Zu einem soldien Vor
wurf ist zu allerletzt die Unterneh
merschaft berechtigt, da es hier ja  
um die Beschneidung ihrer eigenen 
Macht geht.

Schlechte Erfahrungen  
der Gewerkschaften

Um der Haltung der Gewerk
schaften gerecht werden zu können, 
muß man die Erfahrungen berück
sichtigen, die sie in den letzten fünf 
Jahren in Sachen einer sozialen und 
w irtsdiaftlidien Neuordnung ge
macht haben. In diesen Jahren ist 
in der W irtschaftspolitik und W irt
schaftsverfassungspolitik von seiten 
unserer politischen Führung nichts 
geschehen, was nach einem ernst
haften W illen zu einer sozialen 
Neuordnung aussieht. Die W irt
schaft nahm zwar einen beacht
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liehen Aufsdiwung. Dieser Auf
sdiwung vollzog sidi aber in 
Formen, die einen ausgesprodien 
restaurativen Charakter hatten. Die 
soziale Einsidit und die Bereitsdiaft 
zur Reform unserer Gesellsdiafts- 
ordnung, die sidi unter dem Ein
druck des allgemeinen Zusammen- 
brudis in weiten Kreisen audi der 
Unternehm ersdiaft herausgebildet 
hatte, ließ sehr bald nadi, als der 
w irtsdiaftlidie Aufsdiwung einen 
Lebensstandard und eine Vermö
gensbildung erlaubte, die man aus 
mangelnder Kenntnis der wirt- 
sdiaftlidien Zusammenhänge als 
aussdiließlidies Ergebnis eigener 
Leistung ansah. Alle Bemühungen 
der Gewerksdiaften, dieser einseiti
gen Entwidilung zu steuern, stießen 
auf zunehmenden W iderstand.

N adi soldien Erfahrungen kann 
man es den Gewerksdiaften nidit 
verdenken, wenn sie den A bsiditen 
m ißtrauisdi gegenüberstehen, die 
die Gesetzgeber und die hinter 
ihnen stehenden politisdien Kräfte 
mit dem Betriebsverfassungsgesetz

verfolgen. Es w äre Sadie der poli
tisdien Instanzen gewesen, die Ge
w erksdiaften davon zu überzeugen, 
daß man es mit der Idee der W irt- 
sdiaftsdem okratie im allgemeinen, 
wie m it der des Mitbestimmungs- 
redites im besonderen ernst meint 
und daß man im vorliegenden Ge
setz nur eine erste Regelung sieht, 
bis ausreidiende Erfahrungen und 
erfolgreidie Sdiulung und Erzie
hung derjenigen, die vom Mitbe
stimmungsredit Gebraudi madien 
sollen, eine Erweiterung dieses 
Redites und eine Neufassung des 
Gesetzes möglidi madien.

W er der Meinung ist, daß die 
Gewerksdiaften bei ihren Bemühun
gen um eine Demokratisierung der 
W irtsdiaft das Tempo allzusehr be- 
sdileunigen und dadurdi ihr eige
nes Ziel gefährden und daß sie in 
der Methode ihres Vorgehens ihre 
Kompetenzen übersdireiten, sollte 
dodi nidit übersehen, daß das V er
halten der Gewerksdiaften die Ant
wort auf das Versagen der poli
tisdien Instanzen ist. (H.D.O.)

Aus Aibeitgeberkreisen: „Vorübung zur Maditergreifung”
D e r  neueste Aktionsplan des DGB. 
rollt wie eine — gleidisam aus 
einem Skizzenbudi von Georges 
Sorel — entnommene Vorübung 
zur M aditergreifung ab. Als p laka
tiertes Kampfziel hat der DGB. aus- 
sdiließlidi das seiner und der SPD- 
Konzeption entsprediende Betriebs
verfassungsgesetz, aber er m adit in 
dem eigenartigen Zusammenfallen 
w iditigster Aktionsteile mit dem 
außenpolitisdien Gesdiehen dieser 
W odien audi untergründige Kampf
ziele wahrsdieinlidi.

Sorgfältiger A ktionsplan
Erinnern wir uns der ersten 

Stadien dieses Kampfes. Er begann 
mit der Lähmung des Nahverkehrs 
in den Großstädten, in deren kom
m unalen Parlamenten die Opposi
tion gegen Dr. Adenauers Koalition 
vielfadi über sidiere M ehrheiten 
verfügt, so daß das Streikrisiko so
wohl für die Gewerksdiaftskassen 
als audi für die Auswirkung auf 
die städtisdie öffentlidie Meinung 
gering ist. Dann folgten die gegen 
die Produktivität des Gesamtzu
sammenhangs der W irtsdiaft ge- 
riditeten Teilstreiks, die über ein
zelne Betriebe oder Betriebsteile 
verhängt wurden, so daß wiederum

das finanzielle Gewerksdiaftsrisiko 
gering ist, aber eine Chance des 
Aufknackens der Arbeitgebersoli
darität besteht: nämlich in der Tak
tik, Erscheinungen der sogenannten 
Substitutionskonkurrenz in den 
Überlegungen der Streikleitung mit 
einzusetzen. W ährend näm lidi die 
neueren Gewerkschaftsleitungen 
seit dem politischen Streiktag im 
November ’ 1948 sdion bewiesen 
haben, daß sie die in den versdiie- 
densten Teilen der W elt fortgebil
deten Streikwaffen ausgezeidinet 
anzuwenden wissen, verharrt die 
A bw ehrtaktik der A rbeitgeberver
bände weiterhin nodi bei den 
älteren, schwerfälligen Methoden. 
Diese sind aber bekanntlich durch 
die neuere Gesetzgebung noch un- 
handlidier als vordem geworden, 
beispielsweise durch das Verbot 
von Aussperrungen durch die hessi
sche Landesverfassung und durch 
die Dekartellierungsedikte.

Schließlidi kam dann in den 
letzten M aitagen der Streik der 
Zeitungsdrucker, einer Pionier
gruppe in der G esdiidite der Ge
werksdiaften, die aus einer stolzen 
Tradition heraus wirkt. Audi dieser 
Streik ist durch die politisdie Nach-

kriegsentwidclung begünstigt ge
wesen, weil die Zahl der Zeitun
gen, die im Lohndruck ersdieinen, 
größer geworden ist als früher, so 
daß die verlegerisdie und journa
listische Selbsthilfe erschwert war. 
Das Ersdieinen von rund 50 Ersatz
zeitungen und Notausgaben war 
zwar ein guter Anfangserfolg, aber 
ihm fehlte dodi die Breitenwirkung, 
die vorbereitet werden muß, um 
dieses Streikinstrum ent abzustump
fen. Dieser D rudterstreik traf die 
Entstehung der öffentlichen Mei
nung an der empfindlichsten Stelle; 
die überraschte Regierung wollte 
trotzdem offenbar zunächst von der 
Notlösung nichts wissen, über den 
Rundfunk perm anent eine Art 
von Regierungszeitung verlesen zu 
lassen. Audi das w äre für den 
W iederholungsfall vorzubereiten, 
weil nodi immer einem Druck mit • 
Gegendruck am besten beizukom
men ist.

Am Anfang des Aktionsplanes, 
dessen weitere Abwicklung ange
droht ist, steht die bis zur ge- 
sdiichtlichen Unwahrheit getriebene 
Einseitigkeit in Christian Fettes 
Aufruf zum Kampf gegen das Be
triebsverfassungsgesetz: „Ihr allein 
habt das vollbradit, was andere als 
das deutsche W irtschaftswunder be
zeichnen." Der Satz steht in seiner, 
innen- und außenpolitisdies Miß
trauen säenden Form nun einmal 
da, auch wenn er in einer späteren 
Erklärung abgeschwädit wurde. 
M erkwürdig, daß gerade dieser den 
Druckern zugehörige Mann das 
Unternehmertum so verkennen soll! 
Als ihm die nationalsozialistische 
A rbeitspolitik die gewerksdiaftlidie 
Berufsarbeit verw ehrte, fand er in 
einem privaten  Unternehmen Zu- 
fludit, das seit Generationen von 
einer Unternehmerfamilie mit viel 
Zivilcourage durch alle politischen 
Fährnisse hindurchgesteuert worden 
ist. Bei formaler Anwendung eines 
Betriebsverfassungsgesetzes, wie er 
es jetzt fordert, fordern läßt und 
für die Fernsteuerung des gewerk
schaftlichen Gehirntrusts audi for
dern muß, würde die monopo
listische Arbeiterverbandszentrale 
solche Zuflucht zu verweigern im
stande sein. Fettem üßte wissen, daß 
es m ehr auf M änner ankommt als 
auf Institutionen und daß man den 
M ännern Spielraum belassen muß, 
wenn das soziale Leben nidit einer
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kalten  Operation, gleichsam mit 
Schiene und Reißbrett, überantw or
te t w erden soll.

In  den  M itteln vergriffen . . .
Zum Betriebsverfassungsgesetz 

selbst und zu den Differenzen in 
den verschiedenen Entwürfen ist in 
den le tzten  Wochen alles W esent
liche mehrfach gesagt worden. An 
Jü rgen  Eicks Urteil ist bei be
sonnener W ürdigung nicht vorbei
zukommen: „Der Entwurf des Be
triebsverfassungsgesetzes, gegen 
den die Gewerkschaftszentrale zum 
Streik aufgerufen hat, ist in W irk
lichkeit das sozialste Gesetz der 
W elt. Es gibt der A rbeitnehm er
schaft in ihrer Gesamtheit Rechte, 
die sie bisher noch nie gehabt hat." 
W enn auf der Unternehmerseite 
wirklich Diehards, wie es uns 
die Gewerkschaftspublizisten gern 
glauben machen möchten, den Ton 
bestimmen, dann hätte man von 
dieser Seite eine starke A ktivität 
gegen den Entwurf erw arten kön
nen. S treiken die Gewerkschaften 
etw a nur präventiv, um solche 
A ktiv ität einzuschüchtern? Dann 
w äre es zum m indesten ein starkes 
V ergreifen in der W ahl der Mittel, 
einen A ktionsplan aufzustellen, der 
einen Druck auf den kleinen Mann 
in der Stadt, auf die nachrichten
hungrige Gesamtheit, auf das ver
fassungsm äßig gewählte Parlament 
und die ordnungsgemäß eingesetzte 
Regierung ausüben will. Vielen 
Ä rzten paßt das in Vorbereitung 
befindliche Blutspendegesetz nicht; 
wenn nun ihre Standesorganisation 
dam it anfinge, heute für die Zeit 
von 11 — 13 Uhr von ihren M it
gliedern die Unterlassung von Blut
transfusionen zu fordern und mor
gen die M itglieder privater Kran
kenkassen, der Bundesregierung 
und des Bundestages vom Genuß 
solcher M aßnahmen auszuschließen? 
W iederum  merkwürdig, daß die 
Gewerkschaftsleitung vorgibt, nicht 
zu sehen, daß sich solche Parallelen 
aufdrängen! Jederm ann hat sie vor 
Augen, wenn diese ihm noch nicht 
vom Sande der Agitation zugeweht 
sind.

Syndikalistische Revolution?
Einer Agitation, die — den V er

dacht w ird man nicht los — um 
m ehr spielt als um das Betriebsver
fassungsgesetz? W enn dieser Bun

destag nicht alles so verabschieden 
sollte, wie es sich die im DGB. orga
nisierte Arbeitnehmerschaft denkt, 
was steht dem Versuch im Wege, 
den neuen Bundestag so zu wählen, 
daß er mehr beschließen kann? So 
geht es doch im parlamentarischen 
Stile vor sich. W arum das Aus
brechen aus diesem Stile? W arum 
gerade jetzt, rund 53 Wochen vor 
der Bundestagswahl? Kann w irk
lich in so kurzem Zeitraum so Ent
scheidendes auf sozialpolitischem 
Gebiet geschehen, daß man zur 
action directe greifen muß? Die

Das BVG: ein Weg
H a t  der DGB. eine eigene Konzep
tion für eine gesellschaftliche N eu
ordnung? Es ist eine historische 
Aufgabe der Arbeiterbewegung in 
der westlichen W elt, Formen für 
eine gesellschaftliche Neuordnung 
zu finden, die sich entschieden vom 
Kollektivismus östlicher Prägung 
absetzen. Die Führer der deutschen 
Arbeiterbewegung und zum großen 
Teil auch des Sozialismus stammen 
aber aus einer Sdiule, die aus 
Opposition zum bürgerlichen Idea
lismus das mechanistische Denken 
zum Gesetz erhoben hatte. Diese 
Denkgesetze sind aber für sie heute 
noch maßgebend, und sie haben 
noch nicht begriffen, daß diese ge
radewegs in den Kollektivismus 
hineinführen.

W ir bestreiten es, daß es eine 
A lternative zwischen Liberalismus 
und Kollektivismus gibt. Es gibt 
verschiedenste Formen des gesell
schaftlichen Zusammenlebens, aber 
das Grundgesetz für alle abend
ländischen Gesellschaftsformen muß 
die Freiheit und die V erantwort
lichkeit des Individuums bleiben. 
Der östliche Kollektivismus hat im 
modernen Sozialstaat des Abend
landes ebenso wenig Raum wie der 
Liberalismus der Manchesterzeit.

Stärkung der Persönlichkeit
Die Forderungen des DGB. zum 

Betriebsverfassungsgesetz, die das 
unbegrenzte Mitbestimmungsrecht 
zum Kernpunkt haben, vernichten 
die verantwortliche Persönlichkeit, 
ganz gleich ob die Mitbestimmung 
auf Sachverständigkeit fußt oder 
nicht. Der Leiter einer wirtschaft
lichen Einheit — ganz gleich ob 
Privateigentümer, M anager einer 
Kapitalgesellschaft oder Treuhän-

Sprecher der Gewerkschaften kön
nen kaum überzeugend dartun, daß 
der Zeitpunkt und die Taktik ihrer 
Aktion nicht von anderen Unter- 
gründigkeiten bestimmt werden. 
Die englische W irtschaftszeitung j 
„Economist" verw andte vor Jah res
frist, als es um die M itbestim
mungsformel in den Basisindustrien 
ging, schon einmal das W ort von 
der „ s y n d i k a l i s t i s c h e n  
R e v o l u t i o n "  in Deutschland 
und von einem „undemokratischen 
und destruktiven" Gewerkschafts
kurs. (Hn)

zum Kollektivismus?
der eines Gemeineigentums — muß 
im Handeln initiativ sein und da
für die V erantwortung tragen. Nur 
aus der Stärke der Persönlichkeit 
heraus kann verantwortungsbewuß
tes Handeln und überdurchschnitt
liche Leistung erw artet werden. 
Der moderne Sozialstaat verlangt, 
daß das Handeln der leitenden Per
sönlichkeiten unter sozialer und 
volkswirtschaftlicher V erantwor
tung geschieht. Soll man Formen 
suchen, die es ermöglichen, die 
Träger der V erantwortung auch 
wirklich zur Verantwortung zu 
ziehen! Aber glaubt man etwa, daß 
durch eine kollektive M itbestim
mung m ehr oder weniger sachver
ständiger Funktionäre das volks
wirtschaftliche und soziale V erant
wortungsbewußtsein gehoben wird? 
Nein, es wird restlos beseitigt, 
denn der kollekfive Entscheid kennt 
keine Verantwortung, und kein 
Kollektiv ist zur V erantwortung zu 
ziehen.

Fort m it „den alten Lehren“
Die Arbeiterbewegung unseres 

Abendlandes muß die Schwung
kraft aufbringen, n e u e  Formeln und 
neue Formen zu finden, sonst muß 
sie vor dem östlichen Kollektivis
mus kapitulieren. In Deutschland 
sollte uns diese Gefahr bewußt 
sein..M an kann nicht mehr aus dem 
untergründigen Glauben an die 
„Expropriation der Expropriateure" 
und an die „Diktatur des Proleta
riats" Forderungen für einen mo
dernen Sozialstaat aufstellen. Man 
kann nicht aus dem Gedanken des 
Klassenkampfes heraus (das gilt 
für beide Sozialpartner oder -geg- 
ner) eine neue Gesellschaftsord
nung aufbauen. Man kann auch
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nicht wirtschaftliche Machtpositio
nen als Kampfmittel für die Durch
setzung seines W illens ausnutzen.

W ir bezweifeln, daß der DGB. 
eine eigene Konzeption für eine ge
sellschaftliche Neuordnung hat. Er 
muß sich aber hüten, aus Mangel 
an neuen Ideen W ege zu beschrei- 
ten, die im Verfolg überholter

Lehren geradewegs in den Kollek
tivismus hineinführen. Denn es 
muß allen klar geworden sein, daß 
kein A rbeiter aus dem Kollektivis
mus profitiert. Er gewinnt weder 
einen höheren Lebensstandard noch 
eine größere Freiheit. Gewiß ist 
auch das Unternehmertum noch zu 
keiner eigenen Konzeption einer

gesellschaftlichen Neuordnung ge
kommen, und die von ihm vertre
tenen Lehrsätze entsprechen genau 
so wenig den Erfordernissen eines 
modernen Sozialstaates wie die des 
DGB. Aber das Unvermögen der 
einen Seite ist noch keine Entschul
digung für die Fehler der anderen 
Seite. (h)

Amerikanische Auslandshilfe in Schweizer Sicht
Zürich, den 7. Juni 1952

T ^ ie  USA. genießen als der „demo- 
kratische große Bruder" die be

sondere Aufmerksamkeit ie r  schwei
zerischen Öffentlichkeit. Geht es 
festlich an nationalen und gelegent
lichen Feiertagen her, dann färbt 
ein aufrichtig warmherziger Ton 
die Reden an Volk und Staats
männer der USA.; im Alltag mit 
dem Kampf um den so ausschlag
gebenden nordamerikanischen Ab
satzm arkt für Schweizer Uhren und 
Käse hört der „große“ vom „klei
nen demokratischen Bruder" scharfe 
W orte und manchen bitteren Vor
wurf. W as W eltgeltung und W elt
politik angeht, so werden die USA. 
vermahnt, daß die außergewöhn
liche Großmachtstellung auch zu be
sonderem Verantwortungsbewußt
sein in weit-, handels- und son
stigen politischen Unternehmungen 
und Unterlassungen verpflichte. Die 
Bindungen und Beziehungen zwi
schen dem Kleinstaat Schweiz und 
der W eltmacht USA. sind eng und 
vielfach, und wenn sie auch manch
mal heftig getrübt sein können, so 
verlieren sie darum nichts an Inten
sität.

So wie sich die Dinge nach 
dem zweiten W eltkrieg entwickelt 
haben, sieht der Schweizer die am e
rikanische A ktivität in Europa als 
eine zwangsläufige Notwendigkeit 
an. Er wacht nur streng darüber, 
daß die amerikanischen Einflußnah
men in Europa die Rechte und die 
Neutralitätsstellung seines Staats
wesens nicht berühren und läßt sich 
insbesondere in den — an sich 
recht freudlosen — politischen und 
kommerziellen Beziehungen zu den 
Staaten des Ostblocks nichts drein
reden. Die besondere Lage der Eid
genossenschaft hat sie entweder 
außerhalb der Körperschaften und

Unternehmungen zur Neuordnung 
und W iederfestigung W esteuropas, 
gelassen oder zu einer betont 
karitativen Hilfeleistung veranlaßt 
und auf jeden Fall auf die Gleich
zügigkeit gegenüber Ost und W est 
bei allen Beteiligungen achten 
lassen. Daß die politischen und ge
fühlsmäßigen Akzente des Schwei
zers bei den freien und sich de
mokratisch regierenden Völkern 
liegen, ist nach Geschichte und 
Lebensauffassung nur selbstver
ständlich.

Isolationistische Tendenzen
Gelegentlich der jüngsten V er

tragsabmachungen der Westmächte 
mit der Bundesrepublik Deutsch
land ist die amerikanische Europa
politik der Nachkriegszeit in der 
Schweiz gewissermaßen General
betrachtungen unterworfen worden, 
besonders auch im Hinblick auf die 
Tendenzen und den Streit in den 
USA; zum Problem des Hilfspro
gramms für 1952/53. In diesen Be
trachtungen ist auch zum Ausdruck 
gekommen, daß die amerikanische 
Politik vom Brüsseler Pakt bis zur 
Europäischen Verteidigungsgemein
schaft wohl geradlinig erscheint, 
doch tatsächlich nicht immer so ge
laufen ist. W ohl sind die USA. sich 
m ehr und mehr bewußt geworden, 
„die führende Großmacht der w est
lichen Hemisphäre zu sein"; den
noch ist noch immer „deutlich eine 
gewisse isolationistische Tendenz 
in der öffentlichen Meinung" der 
USA. vorhanden. Dies nicht im 
Sinne einer Rückkehr zur einstigen 
„splendid Isolation": „Die isolatio
nistische Tendenz äußert sich darin, 
daß die öffentliche Meinung fragt, 
ob es für Amerika zweckmäßig sei, 
sich so weitgehend militärisch und 
wirtschaftlich festzulegen."

Die A m erikaner  
kennen Europa nicht

Die nur zögernden Fortschritte in 
Richtung auf eine europäische Eini
gung beunruhigen angesichts der 
Druckmanöver und Zielsetzungen 
der Sowjetpolitik nicht nur die 
Amerikaner: Diese jedoch urteilen 
nur auf das hin, was aus Nützlich
keitserw ägungen ihnen naheliegend 
und offensichtlich zwingend er
scheint und lassen in weitgehender 
Unkenntnis der geistig-psycholo
gischen Unterströmungen in den 
Völkern Europas außer acht, daß 
der Entwidclungsprozeß zur euro
päischen Einheit sich naturbedingt 
nur sehr allmählich abwickeln kann.

Die wenigsten Am erikaner — 
und daran hat auch der jahrelange 
A ufenthalt von Am erikanern in 
Uniform und als Funktionäre un
zähliger Dienststellen und Organi
sationen in Europa nicht viel ge
ändert — kennen Europa und die 
Geschichte seiner Nationen, sie be
urteilen das Europa von heute ein
fach von der Geschichtslosigkeit 
und nach den M aßstäben und der 
strotzenden Kraft ihres Kontinents 
her. Läuft und handelt dieses durch 
eine Unzahl substanzfressender 
Kriege bis an die W urzeln heran 
geschwächte Europa nicht nach all
gemein amerikanischen V orstellun
gen, fällt es schnell als unvernünf
tig und für sein Bestes unfähig der 
Interessenlosigkeit anheim.

Als besonders peinlich sieht es 
der Schweizer an, daß die Europa- 
bzw. die Auslandshilfe der USA. 
von der übergroßen Masse der 
Am erikaner einschließlich der poli
tisch ausschlaggebenden Parlamen
tarier im Repräsentantenhaus und 
im Senat nach geschäftlichen Speku
lationsüberlegungen heraus bew er
te t wird und man dementsprechend 
je  nachdem, ob im Druck vom
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